UNIVERSITÄTSGESETZ 2002

Eckpunkte der SPÖ

· Partizipation und demokratischer Mitbestimmung für alle Universitäts-angehörigen (ProfessorInnen, Mittelbau, Allg. Bedienstete, Externe LektorInnen, Studierende)

· Wissenschaftspolitische Ziele auf parlamentarisch-demokratischer Ebene definieren
· Habilitiertenkurie im Dienst- und Organisationsrecht d.h. alle derzeit Habilitierten
· Sicherstellung der gesetzlichen Interessensvertretung der Studierenden 

(z.B. Senatsbeschickung)

· Verzicht auf Med. Univ.

· Verkürzung der Übergangsfristen für das Inkrafttreten der ArbeitnehmerInnen-Schutzbestimmungen (derzeit 1. Oktober 2013 – Vorschlag: 1.10.2008)

· Abschaffung der Studiengebühren
Bei Einigung solide verfassungsrechtliche Basis.

In § 7 sind die Wirkungsbereiche (Studien und Forschungseinrichtungen!) festgelegt.

Änderung muss autonom erfolgen können, sofern Budgetrahmen eingehalten wird. Das BMFin. darf keinen Einfluss auf das Studienangebot nehmen können, die Abstimmung erfolgt durch Wissenschaftsrat mit Einflussmöglichkeit von Parlament und BMBWK.

Für den Satzungsbeschluss 2/3-Mehrheit.

50 % plus 1 der Habilitierten ist denkbar wenn ao.Prof. zur ProfessorInnenkurie gehören.

Universitätsrat nach dem Muster eines Aufsichtsrates, d.h. Organisations- und Entwicklungsplan beschließt der Senat auf Vorschlag der Rektoren, Universitätsrat hat ein qualifiziertes ( 3/5 ) Widerspruchsrecht.

Verbleiben die wesentlichen Leitungsfunktionen (entsprechend der Regierungsvorlage) beim Universitätsrat, dann ist dort eine Drittelmitbestimmung der ArbeitnehmerInnen und ein Entsendungsrecht mit Mitbestimmungs- und/oder Vetorechten für die ÖH zu verankern! 

Frauenquoten beim Universitätsrat !

Keine Einschränkungen hinsichtlich der Größe und Entscheidungsbefugnis untergeordneter Ebenen und Gremien ( § 25 Abs. 10 ).

Für Leitungsfunktionen sind ausschließlich die Übereinstimmung zwischen den geforderten Qualifikationen und deren Erbringung maßgeblich. 

Der Status nach dem Dienstrecht ist nur insoweit bedeutsam, als dies für die mögliche Dauer der Funktionsausübung relevant ist.

Mindestvariante einer Verbesserung ist die Öffnung der Leitungsfunktionen für ao. ProfessorInnen ohne Abhängigkeit von Vorschlägen der o. ProfessorInnen.

Für die Kunstuniversitäten ist deren eigene Personalstruktur mit wenig Habilitierten besonders zu berücksichtigen.

Sonderregelung Studiendekane:

Wegen der hohen Relevanz für die Studierenden sind diese vom Rektor (DekanIn) aus einem Dreiervorschlag - der von den Studierendenvertretungen (ÖH) erstellt wird - zu bestellen. Eine Abberufung ist dann möglich, wenn durch die Studierenden das Misstrauen ausgesprochen wird. 

Dachorganisation (Wissenschaftsrat) für Kollektivverträge, Koordination, Akkreditierung, Rahmenplanung unter Einbeziehung des gesamten Tertiärsektors (Ziele, Entwicklungspläne, Schwerpunkte und Standortfragen).

Kompetenz des Parlaments für wissenschaftspolitische Ziele 

Das Parlament soll für wesentliche Inhalte der Leistungsvereinbarungen, Gesamtbudget und Entwicklungspläne verantwortlich sein. 

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen

§ 42 - Vorschlagsrecht für Arbeitskreis für Gleichbehandlung (vgl. derzeitiger § 39 Abs.3 UOG)

§ 64 Abs.3 und § 65 Abs.2: UBVO gilt nach wie vor als allgemeine Zulassungsvoraussetzung. Festlegung der Zugangsvoraussetzungen autonom in den Studienplänen 

Verlängerung der Anspruchsdauer für Studienförderung, Familienbeihilfe, Sozialversicherung und Entfall der Studiengebühren bei Studienverzögerungen, deren Ursachen bei der Universität liegen bzw. Rückerstattung des Studienbeitrages nach § 92.

Übergangsbestimmungen für Längerstudierende (in der Novellierung des UniStG)

Durchgängige Karrieren ab Doktorat

D.h. Änderung des geltenden Dienstrechts, das andernfalls bis zum Abschluss von bundeseinheitlichen Kollektivverträgen gelten wird.

Folgekostenberechnung entsprechend dem BHG.
Statt Schlichtungskommission in § 12 Abs. 13 eine Schiedskommission mit Entscheidungsbefugnis.

Vereinheitlichung der Fristen bei den Übergangsbestimmungen (Inkrafttreten,  Funktionsdauer, Budgetzeitraum usw.).

Einbeziehung der Studierenden und aller Lehrenden in das Berufungs- und Habilitationsverfahren, ausl. GutachterInnen sind Mitglieder der Kommission. (Verfassungsbestimmung)

Übergangsregelungen für die Verträge der teilrechtsfähigen Einrichtungen
DDr. Erwin Niederwieser, SPÖ-Wissenschaftssprecher

Wien/Innsbruck, am 27. Juni 2002
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